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1. Leistungsberechtigungen
1.1 Aufenthaltsgestattung



1.2 Aufenthaltserlaubnis



1.3 Duldung



2. Leistungen
2.1 Lebensunterhalt

• Regelbedarf

• Lebensmittel

• Kleidung

• Drogerieartikel

• Medikamente (nicht verschreibungspflichtig)

• Dinge des tägl. Bedarfs

• Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (BuT)

• Unterkunftskosten

• zentrale Unterbringung (Übergangswohnheim, Gemeinschaftsunterkunft)

• dezentrale Unterbringung 

• Miete

• kalte Nebenkosten

• Heizkosten



2.2 Krankenhilfe



2.2 Krankenhilfe

• Was beinhaltet die Krankenhilfe nach dem AsylbLG?

1. Behandlung Schmerzzustände

2. Behandlung akuter Erkrankungen

3. Hebammenhilfe, etc.

• Welche Behandlungen werden übernommen?

• ambulante haus- und zahnärztliche Behandlung

• stationäre Krankenhausbehandlung

• Grundsätzlich werden alle medizinisch notwendigen Behandlungen übernommen/ gewährt 

• gegebenenfalls unter Hinzuziehung des amtsärztlichen Dienstes/Gesundheitsamtes

• vergleichbar MDK der Krankenkassen 



3. Fallkonstellationen
Grundkonstellation

• alle Familienmitglieder sind leistungsberechtigt nach dem AsylbLG und Wohnen in 
einem ÜGH

→Lebensunterhalt (aktuell noch Überweisung aufs Konto, Stichwort: „Bezahlkarte“)

→Unterkunftskosten (in Lippstadt als Sachleistungen gewährt)

→Krankenhilfe (in Form von Krankenscheinen)



3.1 Abwandlung

• Elternteil geht einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit nach

→Einkommen deckt den persönlichen Sozialhilfebedarf

→persönliche Unterkunftskosten werden selbst getragen

→gesetzliche Krankenversicherung

• restl. Familie

→Einkommensüberhang wird aufgeteilt 

→Familienversicherung ist möglich, Krankenhilfe nicht mehr nach AsylbLG



3.1.1 Abwandlung

• Elternteil verliert sozialversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit

→volle Leistungen nach dem AsylbLG

→freiwillige Krankenversicherung u. U. möglich

→Vorversicherungszeiten, etc. müssen erfüllt sein

• restl. Familie

→Familienversicherung weiterhin möglich, wenn freiwillige KV



3.2 Abwandlung

• Elternteil geht einer geringfügigen Beschäftigung nach

→Einkommen wird auf den persönlichen Sozialhilfebedarf angerechnet

→persönliche Unterkunftskosten müssen u. U. selbst getragen werden

→weiterhin Krankenhilfe nach dem AsylbLG

• restl. Familie

→evtl. Einkommensüberhang wird aufgeteilt 

→Krankenhilfe weiterhin nach AsylbLG



3.3 Abwandlung
• Leistungsberechtigung fällt für ein Elternteil weg 

• (mit Ablauf des Monats des jeweiligen Aufenthaltstitels)

→ anderer Sozialhilfeträger zuständig (meist SGB II leistungsberechtigt) 

→ persönliche Unterkunftskosten werden selbst getragen

→ gesetzliche Krankenversicherung (bei Leistungsbezug SGB II oder Arbeitsaufnahme)

→ Krankenhilfe nicht mehr nach AsylbLG

• restl. Familie

→weiterhin im finanzielle Leistungen nach AsylbLG

→ Unterkunftskosten nach AsylbLG

→ Familienversicherung ist möglich, Krankenhilfe nicht mehr nach AsylbLG

• Grundsätzlich werden Leistungen nach dem AsylbLG solange gezahlt bis der Aufenthaltstitel ausgestellt wurde


